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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
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Allgerreines Begutachtungsverfahren 
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25 Ausfertigungen des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Heeresgebührengesetz 1985 geändert wird, samt Erläuterungen. Die Begut

achtungsfrist endet am 17.März 1989. 
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Für die Richtigkeit 
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~~~f 
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Der Bundesminister: 
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I ~ 

Entwurf 

Bundesgesetz van xxxxxxxxxxxxxxx, mit dem das 

HeeresgebGhrengesetz 1985 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Heeresgebührengesetz 1985, BGBl. Nr. 87, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGB1. Nr. 342/1988, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 3 Abs. 2 lautet: 

.. (2) Das Taggeid beträgt 

1. für Wehnnänner, Chargen und Unteroffiziere, die 

a) den Grundwehrdienst, Truppenübungen, 

freiwillige Waffenübungen , Funktions

dienste oder außerordentliche Ubungen 

leisten 

b) eine Kaderübung leisten 

c) einen Wehrdienst als Zeitsoldat oder 

einen außerordentlichen Präsenzdienst 

:im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehr

gesetzes 1978 leisten, 

2. für Offiziere 

2. Der § 3 Abs. 4 entfällt. 

45 5, 

60 5, 

70 5; 

75 5." 
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3. ~ § 5 Ahs. 1 Z 2 und 3 lautet: 

"2. bei einem Wehrdienst als Zeitsoldat 

im Falle eines Verpflichtungszeitraunes 

von weniger als einem Jahr 

in der Höhe von 

3. bei einem Wehrdienst als zeitsoldat 

im Falle eines Verpflichtungszeitraunes 

von mindestens einem Jahr 

für Wehnnänner I Gefreite und Korp:>rale 

in der Höhe von 

für Zugsführer in der Höhe von 

für Unteroffiziere in der Höhe von 

für Offiziere in der Höhe von 

4. a) ~r § 5 Ahs. 2 lautet: 

4 080 Si 

7 668 S, 

7 767 S, 

8 349 S, 

9 372 Si" 

" (2) Schließt ein Wehrpflichtiger eine vorberei tende Ka.der

ausbildung erfolgreich ab I so erhöhen sich die ilnn für die 

letzten drei M:>nate seines Grundwehrdienstes gebührenden M:>nats

prämien um je 700 S." 

b) ~r bisherige Ahs. 2 erhält die Bezeichnung" (3)". 

5. Im § 6 Ahs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

"Die Teile der M:>natsprämie I um die sich diese nach § 5 Ahs. 2 

erhöht I sind mit der M:>natsprämie für den sechsten Monat des Grund

wehrdienstes auszuzahlen. 11 

6. Im § 7 Ahs. 8 werden nach den Worten "die in Gebieten Präsenz

dienst leisten" die Worte "oder ihre Wohnung (Arbeitsstelle) ha

ben" eingefügt. 
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7. Im § 11 Abs. 2 Z 6 wird die Zitierung "Heeresdisziplinargesetz" 

durch die Zitierung "Heeresdisziplinargesetz 1985, BGBl. Nr. 294" 

ersetzt. 

8. a) Im § 15 Abs. 3 zweiter Satz wird die Betragsangabe "40 S" durch 

die Betragsangabe "45 S" ersetzt. 

b) Dem § 15 Abs. 3 wird folgender Satz als vorletzter Satz ange

fügt: 

"Erstreckt sich der Anspruch auf diesen Betrag auf Bruchteile 

eines l-bnats, so gebührt er mit je einem Dreißigstei für jeden 

Kalendertag dieser Bruchteile." 

9. Der § 21 Abs. 3 entfällt. 

10. Im § 24 Abs. 1 erster Satz wird nach dem Ausdruck "Arbeitslosenver

sicherungsgesetz 1977" ein Beistrich gesetzt und die Zitierung 

"BGBI. Nr. 609," beigefügt. 

11. Im § 24 a Abs. 1 werden die Worte "im Rahmen der Ausführung von 

Anordnungen im Milizstand sowie einer Freiwilligen Milizarbeit 

(§ 41 b Abs. 1 und 3 des Wehrgesetzes 1978)" durch die Worte "bei 

Tätigkeiten als Organe des Bundes in Vollziehung militärischer 

Angelegenheiten nach § 41 b des Wehrgesetzes 1978" ersetzt. 

12. Im § 25 wird die Zitierung "§ 119 des Einkamensteuergesetzes 1972 

(EStG 1972)" durch die Zitierung "§ 106 des Einkamensteuergeset

zes 1988, BGBl. Nr. 400 (EStG 1988)" ersetzt. 

13. Im § 26 Abs. 3, § 30 Abs. 1, § 37 Abs. 3, § 39 Abs. 3 und 4 und im 

§ 40 Abs. 2 wird die Zitierung "EStG 1972" jeweils durch die Zitie

rung "EStG 1988" ersetzt. 
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14. Der § 27 Abs. 5 lautet: 

"(5) Nettoeinkarmen im Sinne der Abs. 1 und 2 ist der Gesamtbe

trag 

1. der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 

2. der Einkünfte aus selbständiger Arbeit und 

3. der Einkünfte aus Ge\>Jerbebetrieb, 

verrrehrt um die Investitionsrücklage bzw. um den steuerfreien 

Betrag gemäß § 9 EStG 1988 und den Investitionsfreibetrag gemäß 

§ 10 EStG 1988 sowie vennindert um den Betrag, welcher der Höhe 

der auf den Gesamtbetrag dieser Einkünfte entfallenden Einkarrcen

steuer entspricht." 

15. Im § 43 entfallen nach der Betragsangabe "3 000 S" der Beistrich 

sowie die Worte "im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 

einem funat" • 

16. Der § 47 a erhält die Uberschrift: 

"Verweisungen auf andere Bundesgesetze" 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1989 in Kraft. 

(2) Ab 1. Jänner 1990 lautet der § 5 Abs. 1 Z 2 und 3: 

"2. bei einem Wehrdienst als Zeitsoldat 

im Falle eines Verpflichtungs zeitraumes 

von weniger als einem Jahr 

in der Höhe von 4 182 Si 
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3. bei einem Wehrdienst als Zeitsoldat 

im Falle eines Verpflichtungszeitraumas 

von mindestens einem Jahr 

für Wehnnänner, Gefreite und Korporale 

in der Höhe von 

für Zugsführer in der Höhe von 

für Unteroffiziere in der Höhe von 

für Offiziere in der Höhe von 

7 860 S, 

7 962 S, 

8 559 S, 

9 579 S;" 
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VORBLATT 

Problem: 

- Bedürfnis nach einer Anhebung der M:>natsprämie für Zeitsoldaten 

entsprechend den Bezugsverbesserungen für öffentlich Bedienstete 

- Bedürfnis nach einer "Erfolgsprämie" für den Abschluß einer vorbe

reitenden Kaderausbildung 

- Bedürfnis nach einer Anpassung des Ergänzungsbetrages für das 

Wasch- und Putzzeug an die Steigerung der lebenshaltungskosten 

Zielsetzung: 

Sachgerechte Beseitigung der aufgezeigten· Problene 

Inhalt: 

Ersetzung des erhöhten Taggeldes während der Teilnalme an einer 

vorbereitenden Kaderausbildung durch eine Anhebung der Monatsprämie 

nach dem erfolgreichen Abschluß einer derartigen Ausbildung (§§ 3 

und 5) 

- Anhebung der funatsprämie für Zeitsoldaten ab 1. Juli 1989 und ab 

1. Jänner 1990 entsprechend den jeweiligen Erhöhungen der Bezüge im 

öffentlichen Dienst (§ 5) 

- Erhöhung des Ergänzungsbetrages für das Wasch- und Putzzeug mn 5 S 

auf 45 S nonatlich bei gleichzeitiger Aliquotierung entsprechend 

der jeweiligen Dauer des Präsenzdienstes (§ 15) 
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Kosten: 

Voraussichtliche Mehrkosten 

- für 1989 von ca. 45 Millionen Schilling und 

- für 1990 im Vergleich zu 1989 von ca. 34,7 Millionen Schilling 
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Erläuterungen 

I. Allgeneiner '!eil 

Mit dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 342/1988 wurde die M::>natsprämie für 

zeitsoldaten ab 1. Juli 1988 unter Berücksichtigung der zu diesem 

Zeitpunkt wirksanen besoldungs- und sozialrechtlichen Änderungen im 

öffentlichen Dienst einheitlich um 270 S erhöht. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll nurmehr die M::>natsprämie für 

zeitsoldaten neuerlich angehoben ~. Die im Art. I vorgesehene 

Erhöhung ab 1. Juli 1989 entspricht im Durchschnitt der für öffentlich 

Bedienstete ab 1. Jänner 1989 in Kraft getretenen Besoldungsverbesse

rung unter Berücksichtigung der mit dem Einkcmnensteuergesetz 1988 

wirksam gewordenen Iohnsteuerentlastung für Dienstnelmer und der Anhe

bung des Pensionsbeitrages für Beamte. 

Mit dem Art. 11 soll ab 1. Jänner 1990 eine weitere Erhöhung ~ ~ 

natsprämie entsprechend der in der 48. Gehaltsgesetz-Novel1e vorge~

nen gleichzeitigen Anhebung der Bezüge im öffentlichen Dienst und 

unter Bedachtnahma auf eine neuerliche Erhöhung des Pensionsbeitrages 

für Beamte vorgencmn:m werden. 

Ferner soll die Gewährung einer erhöhten M::>natsprämie für den erfolg

reichen Abschluß einer vorbereitenden Kaderausbildung den derzeitigen 

Anspruch auf ein erhöhtes Taggeld für die bloße '!eilnahma an derarti

gen Ausbildungsgängen ersetzen. Auf diese Weise soll ohne budgetären 

Mehraufwand der besonderen Bedeutung der Ausbildung für Kaderfunkti0-

nen im Milizheer auch im Bereich der Besoldung Rechnung getragen wer

den. 

Darüber hinaus soll mit dem vorliegenden Entwurf der zuletzt mit Bun

desgesetz BGBl. Nr. 285/1982 mit 40 S nonatlich festgesetzte Ergän

zungsbetrag für das Wasch- und Putzzeug unter Bedachtnahrne auf die in 

der Zwischenzeit eingetretene Steigerung der lebenshaltungskosten 
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auf 45 S angehoben und gleichzeitig eine anteilsrnäßige Auszahlung 

vorgesehen werden. 

Im übrigen enthält der Entwurf noch verschiedene Fonnalanpassungen 

sowie einzelne fulderungen, die auf Grund praktischer Erfahrungen im 

Interesse einer zweckmäßigen Vollziehung erforderlich sind • 

. Die Zuständigkeit des Bundes zur Er lassung dieses Bundesgesetzes er

gibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 15 B-VG ("militärische Angelegenhei

ten"). 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1, 2, 4 und 5 (§ 3 Abs. 2 und 4, § 5 Abs. 2 und 3 sowie 

§ 6 Abs. 1): 

Mit dem Bundesgesetz BGBL Nr. 387/1989 wurde den Wehrpflichtigen, die 

an einer vorbereitenden Kaderausbildung teilnehrren , e.in erhöhtes Tag

geld zuerkannt. Mit dieser finanziellen Besserstellung sollte im Hin

blick auf die Bedeutung der Kaderausbildung in einem Milizheer ein 

zusätzlicher Anreiz für eine freiwillige Meldung zu dieser Ausbildung 

geschaffen werden. Die Erfahrungen in der Praxis seit nun rcehr als 

zehn Jahren haben jedoch gezeigt, daß das Bemühen um einen pos i ti ven 

Abschluß an der vorbereitenden Kaderausbildung verhältnismäßig gering 

bleibt. Die an der vorbereitenden Kaderausbildung teilnehrrenden Wehr

pflichtigen gelangen auf diese Weise in den Genuß der höheren Geldlei -

stung, unterliegen jedoch im Falle eines negativen Abschlusses keiner 

Verpflichtung zur leistung von Kaderübungen. Aus diesem Grund soll mit 

den vorgesehenen Gesetzesänderungen das erhöhte Taggeld für die Teil

nahrre an den erwähnten Ausbildungsvorhaben durch die nachträgliche 

Gewährung einer erhöhten M:matsprämie im Falle eines erfolgreichen 

Abschlusses ersetzt \Erden. Damit soll ohne finanzielle IvEhrbelastung 

für den Bund ein zusätzlicher Anreiz für die Erlangung einer Kaderfunk

tion geschaffen werden. 
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Zu Art. I Z 3 und Art. 11 Abs. 2 (§ 5 Ahs. 1): 

Mit diesen Bestimnungen soll die M:>natsprämie im Wehrdienst als zeit

soldat van 1. Juli 1989 bis zum Ahlauf des 31. Dezember 1989 bzw. ab 

1. Jänner 1990 angehoben werden. Im übrigen wird auf die Ausführungen 

im Allgerrein.en Teil der Erläuterungen hingewiesen. 

Zu Art. I Z 4 und 5 (§ 5 Ahs. 2 und 3 und § 6 Ahs. 1): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 1. 

Zu Art. I Z 6 (§ 7 Ahs. 8): 

Derzeit ist die Gewährung eines Fahrtkostenersatzes in der fiktiven 

Höhe der Benützung eines Massenbeförderungsmittels nur dann vorgese

hen, wenn Wehrpflichtige in verkehrstechnisch unterversorgten Gebieten 

Präsenzdienst leisten. Die Erfahrungen der Praxis, insbesondere auch 

hinsichtlich der Wehrpflichtigen, die in Zollausschlußgebieten walmen 

oder arbeiten, lassen es geboten erscheinen, einen derartigen Fahrtko

stenersatz auch dann zu gewähren, wenn die Wehrpflichtigen zwar nicht 

in verkehrs technisch unterversorgten Gebieten Präsenzdienst leisten, 

jedoch ihren Wohnsitz oder ihre Arbeitsstelle in solchen Gebieten 

haben. Mit der vorgesehenen Gesetzesänderung soll daher ein Anspruch 

auf den erwähnten Fahrtkostenersatz auch für die Fälle einer unzurei

chenden Versorgung des Wohn (Arbeits) ortes eines Wehrpflichtigen mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln eingeräumt werden. 

Zu Art. I Z 7, 10, 12, 13 und 14 (§ 11 Ahs. 2, § 24 Ahs. 1, § 25, 

§ 26 Ahs. 3, § 27 Ahs. 5, § 30 Ahs. 1, § 37 Ahs. 3, § 39 Ahs. 3 und 4 

sowie § 40 Ahs. 2): 

Mit den vorgesehenen Gesetzesänderungen sollen die erforderlichen 

Anpassungen von Verweisungen, insbesondere auf das ab 1. Jänner 1989 

geltende Einkc:mrensteuergesetz 1988, vorgenamen werden. 
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Zu Art. I Z 8 (§ 15 Abs. 3): 

Mit diesen Bestinmungen soll der Ergänzungsbetrag für das Wasch- und 

Putzzeug um 5 Sauf 45 S erhöht werden. Gleichzeitig soll auf Grund 

praktischer Erfahrungen - in gleicher Weise wie bei der Dienstgradzula

ge und der funatsprämie (§ 4 Abs. 3 und § 5 Abs. 2) - auch eine Ali

quotierung dieses Betrages entsprechend den tatsächlich geleisteten 

Präsenzdienstzeiten vorgesehen werden. 

Zu Art. I Z 9 (§ 21 Abs. 3): 

Die Bestinmung über den Ausschluß des Kostenersatzes durch den Bund im 

Falle einer Inanspruchnahrre heeresfrender Sanitätseinrichtungen wäh

rend der Dienstfreistellung eines Wehrpflichtigen wurde mit dem Bundes

gesetz BGB1. Nr. 12/1967 eingeführt und bezog sich auf die am Ende des 

damals geltenden neUIllIDnatigen ordentlichen Präsenzdienstes zu gewäh

rende Dienstfreistellung im Ausmaß von 14 Tagen. Mit dieser Bestimmmg 

sollte klargestellt werden, daß die entstandenen Kosten einer derarti

gen Heilbehandlung beim Vorliegen von Ansprüchen aus einer gesetzli

chen Krankenversicherung für den Wehrpflichtigen insbesondere auf 

Grund eines bereits während der Dienstfreistellung wieder aufgename

nen Dienstverhältnisses nicht van Bund, sondern van jeweiligen Versi

cherungsträger zu tragen sind. 

Mit der Ersetzung des neUIllIDnatigen ordentlichen Präsenzdienstes durch 

einen Grundwehrdienst in der Dauer von sechs lot:>naten bzw. acht M:>naten 

und den Wegfall der am Ende des Präsenzdienstes gewährten Dienstfrei

stellung durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 272/1971 hat der § 21 Abs. 3 

HGG die erwähnte Zielsetzung verloren. Derzeit sind von allen Soldaten 

in einem Präsenzdienst lediglich die zeitsoldaten mit einem mindestens 

einjährigen Verpflichtungszeitraum in der gesetzlichen Krankenversiche

rung hinsichtlich eines Ieistungsanspruches für ihre Person pflichtver

sichert. Auf diesen Personenkreis sind aber gemäß § 24 Abs. 4 des 

Heeresgebührengesetzes 1985 die §§ 18 bis 21 nicht anzuwenden. ter 

§ 21 Abs. 3 soll daher ersatzlos entfallen. 
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Zu Art. I Z 10 (§ 24 Abs. 1): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 7. 

Zu Art. I Z 11 (§ 24 a Abs. 1): 

Mit dem Wehrrechtsänderungsgesetz 1988, BGBl. Nr. 342, wurden verschie

dene freiwillige Tätigkeiten im Milizstand gesetzlich verankert. Bei 

allen diesen Tätigkeiten werden die Wehrpflichtigen gemäß § 41 b Abs. 7 

des Wehrgesetzes 1978 als Organe des Bundes tätig. Durch die vorge~

ne Neufass\IDg des § 24 a des Heeresgebührengesetzes 1985 soll sicherge

stellt werden, daß die Wehrpflichtigen bei allen Tätigkeiten, die sie 

nach § 41 b des Wehrgesetzes 1978 als Organe des B\IDdes in Vollzieh\IDg 

militärischer Angelegenheiten ausüben, die gesundheitliche Betreuung 

durch heereseigene Sanitätseinrichtungen in Anspruch nehaen können. 

Zu Art. I Z 12, 13 und 14 (§ 25, § 26 Abs. 3, § 27 Abs. 5, § 30 

Abs. 1, § 37 Abs. 3, § 39 Abs. 3 und 4 sowie § 40 Abs. 2): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 7. 

Zu Art. I Z 15 (§ 43): 

Im Hinblick auf die im § 16 Abs. 2 VStG. 1950 enthaltene Regelung über 

die Verhängtmg einer Ersatzfreiheitsstrafe bei Uneinbringlichkeit 

einer Geldstrafe kann die entsprechende Bestimmmg im § 43 entfallen. 

Zu Art. I Z 16 (§ 47 a): 

Dem § 47 a soll systerrgerecht eine tlberschrift vorangestellt werden. 
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FL"laIlZielle Auswirkungen: 

Auf Grund des vorliegenden Entwurfes ist mit voraussichtlichen Mehrko

sten von etwa 45 Millionen Schilling für das Jahr 1989 und von etwa 

34, 7 Millionen Schilling für das Jahr 1990 zu rechnen. 

Der Mehraufwand für das Jahr 1989 setzt sich unter ZUgrundelegung des 

geplanten Standes von etwa 10 000 zeitsoldaten aus der Erhöhung der 

Monatsprämie von ca. 33,7 Millionen Schilling, der damit verbundenen 

Anhebung der Sozial versicherungsabgaben von ca. 9,6 Millionen Schil

ling und einem geschätzten Mehrbedarf an Uberbrückungshilfe von ca. 

1,0 Millionen Schilling zusamten. Darüber hinaus führt die geplante 

Anhebung des Ergänzungsbetrages für das Wasch- und Putzgeld zu einem 

Mehraufwand von ca. 0, 7 ~..illionen Schilling. 

Der Mehraufwand für das Jahr 1990 gegenüber 1989 ergibt sich unter 

Zugrundelegung des voraussichtlichen Standes von etwa 11 000 Zeitsolda

ten aus der neuerlichen Anhebung der Monatsprämie (27,6 Millionen 

Schilling), der Erhöhung ~ Sozial versicherungsabgaben (6,0 Millio

nen Schilling) und dem geschätzten Mehrbedarf an Uberbrückungshilfe 

(0,4 Millionen Schilling) sowie aus der Anhebung des Ergänzungsbetra-

ges für das Wasch- und Putzgeld (0,7 Millionen Schilling). 
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Geltende Fassung: 

Taggeld 

§ 3. (1) Den \\lchrpflichtigen gebührt für jeden Tag ihres Prä-

senzdienstes ein Taggeld. 

(2) Das Taggeld beträgt 

1. für \vehrm':inner, Chargen und Unteroffiziere, die 

a) den Gnmdwehrdienst, TruppenUbungen, 

freiwillige WaffenUbungen, FUnktions

dienste oder außerordentliche Ubungen 

leisten, 

b) einer vorbereitenden Kaderausbildung 

unterzogen \\'Crden, von l3eginn dieser 

Ausbildung bis zum Ende des sechsten 

I-bnats des Grund\\'Chrdienstes 

c) eine KaderUbung leisten, 

d) einen l1ehrdienst als Zcitsoldat oder 

einen außerordentlichen Präsenzdienst 

im Falle des § 40 lIbs. 2 des Nehr

gesetzes 1978 leisten, 

2. für Offiziere 

(3) 

45 S, 

60 S, 

60 5, 

70 5; 

75 S. 

GEGENUßERSTELLUNG 

IlEERESGEßUIIRENGESETZ 1:355" 

Entwurf: 

§ 3. (1) 

(2) Das Taggeid beträgt 

1. für \-k!hrmänner, Olargen und Unteroffiziere, die 

a) cen Gnmd\\~hrdienst, TruppenUbung€:ll, 

freiwillige waffenübungen, FUnktions

dienste oder außerordentliche Ubungen 

leisten 

b) eine Kaderübung leisten 

c) einen \':ehrdienst als Zeitsoldat oder 

e~n außcrordcntlichcn Präsenzdienst 

im Falle &s § 40 lIbs. 2 des \\Ghr

gesetzes 1978 leisten, 

2. für Offiziere 

(1) _. __ . 

45 S, 

60 S, 

70 S; 

75 S. 
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Geltende fassunß: 

(4) Scheidet ein \~hllPflichtiger aus einer vorbereitenden Kaderaus

bildung aus oclcr schließt er sie nicht erfolgreich ab, 00 gebührt ihn 

das Taggeld nach ~s. 2 Z I lit. b nur für die Dauer seiner Teilnahme 

an dieser Ausbildung. 

S 5. (1) \';ahrpflichtigen, die öen Grund,,<ehrdienst, den \\chr-

dienst als Zeitsoldat oder im Anschluß an eine dieser Präscnzdienstar

ten einen außerordentlichen Präsenzdienst im Falle des § 40 ~s. 2 des 

Wehrgesetzes 1970 leisten, gebUhrt für jeden ~bnat eines solchen Prä

senzdienstes eine VDnatsprämie, ur~ zwar 

1. .. .. . .. 
2. bei einem \\\!hrdienst als Zeitsoldat 

im Falle eines Verpflichtungszeitraumes 

von .... -eniger als einem Jahr 

in der lIöoo von 

3. bei einem \'lehrdienst als Zeitsoldat 

4. 

im Falle eines Verpflichtungszeitraures 

von mindestens einem Jahr 

für Welu:mfumcl.", Gefreite und Korporale 

in der lIöhe von 

für Zugsführer in der lIöoo von 

für Unteroffiziere in der llöhe von 

für Offiziere in der llöhe von 

3 7BO Si 

7 155 S, 

7 239 S, 

7 746 S, 

o 631 S: 

. -2-
Entwurf: 

Der § 3 ~s. 4 entfällt. 

5 5. (1) \.;chrpflichtigen, die den Grund,,<ehrdienst, den \\ehr-

dienst als Zcitsoldat oder im Anschluß an eine dieser Präscnzdienstar

ten einen außerordentlichen Präsenzdianst im Falle des § 40 ~s. 2 des 

'\'ehrgesetzes 1970 leisten, IJcbUhrt für jc:den ~bnat eines solchen Prli

senzdienstes eine ~nnatsprl.imie, ur~ z....'ilr 

1. 

2. bei einem \':ehrdienst als Zcitsolclat 

im Falle eines VerpflichtUOlJszeitraumes 

von weniger als einem Jahr 

in der llöoo von 

3. bei einem \,'ehrdienst als Zcitsoldat 

4. 

im Falle eines VerpflichtUOlJszeitraumcs 

von mindestens einem Jahr 

für '\'ehrrn5nner, Gefreite und Korporale 

in der Höhe von 

für Zugsführer in der liehe von 

für Unteroffiziere in der llöhe VOll 

fUr Offiziere in der llöhe von 

... -..... 

<1 OBO S; 

7 G60 S, 

7 767 S, 
o 349 S, 

9 372 S; 
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~3r--

l\rtikel II 

(1) ____ • 

(2) Ab l. Jänner 1990 lautet der § 5 Abs. 1 Z 2 und 3: 

"2. bei einem l-.:ehrdienst als Zcitsoldat 

1.'11 Falle eines Verpflichtungszeitraurres 

von ~'eniger als einem Jahr 

in der llöoo von 

3. bei einem I'k!hrdienst als Zcitso1dat 

im Falle eines Verpflichl\U1gszeitraurrcs 

von mindestens einem Jahr 

fUr l'3chrmänner, Gefreite und Y.orporalc 

in der Höoo von 

fUr Zugsführer in der IJöl~ von 

für l1nl:croffizierc in der Höhe von 

fUr Offiziere in der Höhe von 

4 102 S; 

7 860 S, 

7 962 S, 
o 559 S, 
9 579 S; 
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Geltende Fa30unc: 

(21 Erstreckt sich der lInspruch nur die ~bnntsprllini.e nuf Druchteile 

eines ~bnats, so gebührt die .bnntsprämie mit je einem Dreißigstel [Ur 

jeden KnlcndeLtag dieser Druchteile. 

S G. (1) Das Tnggeld, dia Dienstgrndzulage und die ~ntspr:imie 

sind [Ur jeden J<alendelmJrlnt nm 15. jeden "bnats auszuznhlen. Fällt 

der Oiens~~tritt nicht nuf den huszahlungstag, so sind die genannten 

Ilezüge filr die Tage bis Z\JlI .bnntscnde innerhalb \'OIl z~'Ci »;,chen nach 

Öc:1\ Oienstnntritt auszuzahlen: dies gilt nicht für den Nehrdienst als 

Zeitsoldat. 

S7.(1)_ .. _. 
(2) __ ..--. 

(3) _ .. ...- .. 

(IJ) _ .. ~ 

(5) 
(6) ___ 

(1) -... ~" 

(8' '~chrpf1ichtigen, die in Gebieten Pdlsenzdienst leisten, die 

nicht oder nur ungenügend mit öffen\:lichen Verkehrsmit\:eln versorgt 

~'Crden, ist ein Fahrtkostencrsatz [Ur die nach /Ibo. 2 durchgeführten 

Fwten in jener Höhe zu gcwähren, wie er bei I:cnü\:zung einco V.."sscnbe

förderungsmittcls (/lbs. 5' gebUhren ~lÜrdo. Die Frist tUr die ~ltel1<:m:\

chung eines derartigen IIntrö!ges richte\: sich nach IIb::. G. 

-It - Entwurf: 

(21 Schließt ein '~hrpflichUger eiM vorber~itende Kader

ausbildung erfolgreich eh, so erhöhen sich dia ihm fUr die 

letzten drei f'cnate seines GrUJ1d~1i!hrdienst~s gebUhrend<m ~bnnts

prämien um je 700 S. 

(3) Erstreckt sich der lInspruch auf die .matsprämie auf Druchteile 

eines .bnats, so gebührt die .bnntsprämie mit je einem Dreißigstel {Ur 

jeden KalcnderU.q dieser Druchteile. 

§ G. (1) Das Ta9geld, die Dienstgradzulage und die J-bnatsprämie 

sind lUr jcdc.n l<alendellwnat nm 15. jeden l'bnats auszuzahlen. 

·Oie Teile der "bnatsprämie, \11\ die sich diese nach § 5 1\bs. ? 
erhBht, sind mit dor f.bnatsprllmle fUr öen sechsten /o!l:mat des Grund

~'Chrdicnstes auszuzwllen. ~511t 

der Dienstantritt nicht auf den lIuszahlungstaq, so sind die gcnnnnten 

Dczüge (iJr die Tage bis .ZI.l1I .• bnatscndc innerhalb "\.'on z~'Ci '·lochen nilch 

dem Dienstantritt auszuzahlen; dies gilt nicht fUr den "'chrdienst als 
Zeitsoldat. 

S 7. (.1) --~ 
(2) 

(3) 

(IJ) -- - ... 
(5) -.,..". .. 
(6) 

(1) - --

(8' \ichrpflichtigen, die in Gebieten PrHsenzdienst leisten oder ihre 

"'ahnung (lIrbcitsstclle) ha·ben I die 
nichl: oder nur ungcnügend mit öffentlichen Verkehrsmitteln \'orsorgt 

werden, ist ein Fahrtkostenersatz filr die nach /lbs. 2 durchgeführten 

Filllrten in jener lIöho zu gC' ... ähren, wie er bei licnUhunq eines ,·:asser.bc

förderungsmittcls (l\bs. 5' 9cbUhrcn ~lÜrde. Die Frist fUr die Gcltend:ro

chung eines dorart!gen J\ntrages richtet sich nach I\bs. 6. 
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Geltende Fassung: 

§ 11. (2) 1. '_ 

2. 

3. -~ 
If._.-__ 

5. - --

6. eines Freiheitsentzuges nach dem IJeeresdiszip1inargesetz. 

§ 15. (1) 

(2) 

(3' Der \~flichtige hat beim erstmaligen 1\ntritt des Präsenzdien

stes fUr die Pflege seiner Kleidunq und fUr sonstigen pers8nllchen 

Bedarf Wasch- und Putzzeug zu erhalten. Zur laufenden Erqänzunq dieser 

Gegenstände hat der Wehrpflichtige von dem auf den Tag des Dienstan

tritts folgenden Monatserstcn an bis zu seiner Außcrstandbrinqunq mo

natllch einen Betrag von 40 S zu erhcüben. Dieser Betrag ist mit dem 

Taggeld auszuzahlen. Er t;ebUhrt nicht im \oJehrdienst als Zaitso1dat. 

-5'-

§ 11. (2) 1. 

2. 

3. 
If. 

5. 

Entwurf: 

. --. 
,,- --

6. eines Freiheitsentzuges nach dem Iroeresdiszip1inarqesetz 1985, DG01. Nr. 294. 

S 15. (1) 

(2) 

(3) Der \'lehrpflichtigc hat beim erstmaligen 1\ntritt des P.r:isenzdien

stes {ilr die Pflege seiner Klcidunq und fUr sonstigen pers8nlichen 

Bedarf Wasch- und Putzzeug zu erhalten. Zur laufenden Erqänzunq dieser 

Gegenstände hat der Wehrpflichtige von dem auf den Tag des Dienstan

tritts folgenden Monatserstcn an bis zu seiner rluOerstandbrinqunq 110-

natlich einen Betrag von 45 S zu erhalten. Dieser Betrag ist mit dem 

Taggcld auszuzahlen. 

Erstreckt sich <ler 1\nspruch auf diesen [-<ltraq auf Bruchteile 

eines Yonats, so gebUhrt er mit je einan Dreißigstel {ilr jeden 
Kalendertag dieser Bruchteile. . Er gebllhrt nicht im Wehrdienst als zeitsoldat. 
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S 21. (1) 

(2) 

Geltende Fassung: 

~ ---. 
- '---' 

(31 Die IJestinmungen des 1Ibs. 1 und des 1Ibs. 2 <jelten nicht, wenn 

der I-l!hrpflichtige die J<rankenbchand1ung oder J\nstaltspflege, fUr die 

nach IIbs. 1 oder IIbs. 2 Rosten zu tragen oc1cr zu ersetzen wären, wllh

rend der zeit einer Dienstfreistellunq nach 5 49 des I·:ChreJesetzas 1970 

in Anspruch nimmt und zu dieser zeit in der Allgemeinen Sozialversiche

runq oder in einer der im 5 2 Abs. 2 des Allgerreinen Sozia1versicha

runqsgesetzes, IlGBl. Nr. 189/1955, genannten Sonderversicherungcn Itran

kenversichert ist. 

5 24. (1) zeitsoldaten, dia Anspruch auf berufliche Bildung ha

ben, sind im letzten Jahr ihres l-1ehrdienstes als Zcitsoldat in der 

J<ranken- und rcnsionsversicherung nach Maßgabe des Allgemeinen Sozial

varsicherunqsgesetzes pflichtversichert sOI·/ie in der I\rbaitsloscnversi

cherunq auf Grund des Arbeitsloscnversicherungsgesetzes 1977 versi

chert. Diese Varsicherungen gelten darüber hinaus auch fUr Zcitsolda

ten, deren Dienstunfähigkeit gcmM 5 U des \"1ehrgesetzes 1970 festge

stellt wurde und deren l-lchrdienst alß Zcitsoldat von diesem ZcitfWlltt 

an wenigar als ein Jahr dauert. Zcitsoldaten sind in Angelegenheiten 

der Arbeitslosenversicherung Dienstnehmrn gleichgestellt (5 1 J\bs. 1 

lit. ades Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1971). Als Oicnsl:geber 

gilt der Bund. 

-6-

S 21. (1) 

(2) ---. 

Dar 5 21 IIbs. 3 entfällt. 

Entwurf: 

S 24. (1) zeitsoldaten, die Anspruch auf berufliche Bildung ha

ben, sind im letzten Jahr ihres l-lchrdienstes als Zcitso1dat in der 

J<ranken- und Pensionsversicherung nach .~ß<jabe des Allgemeinen Sozial

varsicherungsgesetzes pflichtversichert sCl-lle in der Arbeitslosenversi-

cherung auf Grund des Arbeitslosenvcrsicherungsgcsetzes 1971,DGDI. Nr. 609, versi

chert. Diese Versicherungen gelten c1arOber hinaus auch fUr zeitsolda-

ten, deren Dienstunfähigkeit gemäß S 41 des I·~gesetzes 1978 festge-

stellt wurde und deren l-lchrdienst n1s Zcitsoldat von diesem ZcitfWlltt 

an weniger als ein Jahr dauert. Zcitsoldaten sind in 1\ngelegenheitcn 

&:!r Arbeitsloscm'ersicherunq Dienstnehmrn gleichgestellt (5 lAbs. 1 

lit. n des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 19771. Ms Dienstgebcr 

gilt der Bund. 
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Geltende Fassun~: 

S 24 n. (1) '~hrpflichtige des l1ilizs\:amles dUrfen im Rahrcn der 

l.usfilhrunq von llllOrdnungen im Hilizs\:aml so<lie einer Freiwilligen 

Hilizarbcit (5 41 b IIbs. 1 und J des I-Iclu:gesel:zes 1970) heerescigC/lC 
Sanitlil:seindchtungen zur 

1. Feststellung einer bei diesen Tätigkeiten eingctrctenen Gesund
hcitsschädigung, 

2. Ersten Uilfe und jener CJesundheitlichcn Dctreuung, die nol ..... 'Cndig 

ist, um sie ohne ,,'Citere GcfährdUll«] ihres Gesundheitszus\:andes 

einer andcren Krankcnbchandlunq oder 1\l1s\:a1tspflcgc zuzuC-Uhren, 

in 1\nspruch nehrcn. /lat dar h'chrpflichtige cles' Hilizstandcs keincn 

1II1Spruch aus dar gesetzlichen Krankenversicherung, so trägt die Kosten 

diescr c;esundhcitlichen Dctreuung dar Dund. 

5 25. Wehrpflichtige, die 

1. 
2. •• __ • 

J. r •• 

leisten, haben nach Hallgabc der Destinmungen dieses IIhschnittes auf 

1\ntrnq tmsp.tueh auf Familienunterhalt !Ur ilu:e fllC<Jattin und rür Kin

der im Sinoo des 5 119 des Einkcmrcnsteucrqesetzes 1972 (EStG 1972) I 

fUr andcre Personen gebl1hrt Familienunterhalt nur dann, wenn der \1chr: 

pflichl:1qe iJlIlcn kraft Gesetzes Unterhalt leistet oder zu leisten 

hätte. 

-1- Entwu"r: 

5 24 a. (1) tk!hrpflichtiqe des l1ilizstandes dUrfen bei 

T:itigkellen als Orqane des Dwldcs in vollzi~hung militärischer 

l\.nge1cgcnhciten nach 5 41 b des \\'chrqesetzes 1970 hceresciqC/lC 

SanitlitseinrichtU/l<)en zur 

1. Feststellung ciner bei diescn TätiCJkcitcn eingctrctenen Gcsund

haitsschädigung, 

2. Ersten Uilfe und jener CJcsundheitlichcn Betreuung, die nob.'CIldi<J 

ist, um sie ohne ,,'Citere Gefährdung ihres GesunOhcitszusl:andcs 

einer anderen Krankcnbchandlung oder tmstaltspflC<]c zuzufUhren, 

in 1\nsp.tueh nehrcn. llat der \\'chll)flichtige cles Hilbstandcs keinen 

1\l1spL"Uch aus dar CJCsctzlichen Krankenversicharun<J, so trä<Jt die Kosten 

dieser c;esundheitlichen Dctreuung der Dund. 

5 25. wehrpflichtige, die 

1. "" - -- . 
2. 

J. 

leisten, haben nach "~ß'.Jabc der Desti.mmngen dieses lI.bschnittes nuf 

1\ntrag tmspruch auf Familienunl:crhalt rUr illre Ehc<Jattin und rür Kin-

der im Sinoo des 5 106 OOS EinkatrnCnsl:cucrgcsehes 1988, IiGDI. Nr. 400 (ESte 1968), 

fUr andere Personen gcbl1Ilrt Familienunterhalt nur dann, ,,'Cnn der \\'chr-

pflichtiCJC illnen kraft Gesetzes Unterhalt leistet oder zu leisten 

bUtte. 
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S 26. (1) ••• 

(2) ••• 

Geltende Fassung: 

(3) Nettooinkanren im Sinne des Il1>s. 1 sind 

1. sfuntliche steuerpflichtigen Wld steuerfreien BezUge aus nicht-

selbstärrligcr Arbeit, außer der Familienbelliilfe, (BGß1. 

Nr. 328/1986, Art. 11 Z 9, ab 1.7.1986) 

2. Penten, 

3. Arbeitslosengeld, 

4. Notstandshilfe, 

5. Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, 

vennindert \B1I die darauf entfallende Einkanrensteuer (Lohnsteuer) 

sowie \B1I die im § 16 1\bs. 1 Z 3 bis 5 EStG 1972 genannten Beiträge. 

S 21. (1) ••• 

(2) ••• 

(3) ••• 

(4) ••• 

(5) Nettoeinkanren im Sinne der Abs. I und 2 ist der Gesamtbetrag 

1. der EinJd1nfte aus Land- und Forstwirtschaft, 

2. der EinIdlnfte aus selbständiger Arbeit und 

3. der EinkOnfte aus Gewerbebetrieb, 

ventehrt \.111 die vorzeitige Abschreil:Junq gemäß S 8 EStG 1972, die Zufllh

rungen zu RUcklagen gemäß den 55 9 und 11 EStG 1972 bzw. den steuer

freien Betrag gemäß § 9 lI.bs. 3 EStG 1972 und den Investitionsfrelbe

trag gemäß § 10 EStG 1972 sowie vennindert um den Betrag, welcher der 

Höhe der auf den Gesamtbetrag dieser E1nkUnfte entfallenden Einkanren

steuer entspricht. 

- 8-

S 26. (1) ••• 

(2) ••• 

Entwurf: 

(3) Nettooinkanren im Sinne des IIbs. 1 sind 

.. 

1. sämtliche steuerpflichtigen Wld steuerfreien Bezl.lcJe 

selbstärxUger Arbeit, außer der Familienbelliilfe, 

Nr. 328/1986, Art. 11 Z 9, ab 1.7.1986) 

aus nicht

(BGßl. 

2. Penten, 

3. Arbeitslosengeld, 

4. Notstandshilfe , 

5. Beihilfen nach dem ArbeitsmarktförderungSgesetz, 

vennindert \B1I die darauf entfallende Einkanrensteuer (lohnsteuer) 

sowie un die im § 16 Abs. 1 Z 3 bis 5 EStG 1988 genannten Beiträge. 

S 21. (1) ••• 

(2) ••• 

(3) ••• 

(4) ••• 

• (5) Nettoeinkanren im S1nre der 1\b8. 1 und 2 ist der Gesamtbe

trag 

1. der EinkUnfte aus Land- und Forstwirtschaft, 

2. der Einldlnfte aus selbstärrliger Arbeit und 

3. der EinkUnfte aus Ge<t2rl:el:etrieb, 

verrrehrt \B1I die InvestitionsrUcklage bzw. \B1I den steuerfreien 

Betrag gemäß § 9 EStG 1988 und den Investitionsfreibetrag gemäß 

S 10 EStG 1988 sowie vermindert \B1I den Betrag, " .. eIcher der Höhe 

der auf den Gesamtbetrag dieser EinkUnfte entfallenden Einkommen

steuer entspricht. 
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Geltende Fassung: 

§ 30. Cl) Nehrp1'lichtigc, die einen im § 25 Z 1 bis 3 genannten 

Präsenzdienst leisten und Jlnspruch au1' Familienunterhalt für Personen 

haben, mit denen sie im gerreinsarren lIaushalt leben (§ 29 ]lhs. 1 Z 1 

und 2 sowie 1\bs. 2), gebührt auf Jlntrag die l'bhnkosl:cnbeihilfc bis zur 

Höhe von 20 vII ihrer I3e1rcssW19sgrundlage für den Familienunterhalt. 

Dieser Jlnspruch besl:eht nicht, sofern die Ehegattin des Nehrpflichti

gen über eigene EinkUnfte verfügt, die rronatlich den Cilr I3camte nach 

5 26 lilis. 5 des Pensionsgesel:zes 1965, I3Gßl. Nr. 340, geltenden Nin

destsatz - bei Einkünften aus nichtsclbständiger Arbeit diesen I.'Jindesl:

satz zuzüglich des im § 62 Abs. 1 EStG 1972 für den Fall der monal:li

ehen Lohnzahlung vorgesehenen Pauschbetrages an l~rbungskostcn - über

steigen. 

-J- Entwurf: 

§ 30. Cl) Nehrpflichtige, die einen im § 25 Z 1 bis 3 genannten 

Präsenzdienst leisten und Jlnspruch auf Familienunterhalt für Personen 

haben, mit denen sie im gcrreinsamcm lIaushalt leben (§ 29 Jlhs. 1 Z 1 

und 2 SOwie 1\bs. 2), gebührt auf 1\ntrag die l'bhnkostenbeihilfe bis zur 

Höhe von 20 vII ihrer Derressungsgrundlage für den Familienunterhalt. 

Dieser 1\nspruch besteht nicht, sofern die Ehegattin des "~flichti

gen Ober eigene Einkünfte verfUgt, die rronatlich den für Beamte nach 

5 26 lilis. 5 des Pensionsgescl:zes 1965, I3Gßl. Nr. 340, geltenden Nin

dcstsatz - bei EinkUnften aus nichtselbstfux1igcr lIrbeit diesen I.'.indest

satz zuzüglich des im § 62 Abs. 1 LStG 1988 für den Fall cer monatli

chen Lohnzahlung vorgesehenen Pauschbetrages an herbungskostcn - Ober

steigen. 
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Geltendc rassunß: 

§ 37. (1) 

(2) 
-..-. -------

(31 Einkanren im Sinne des l\bs. 1 sind die im § 26 /\bs. 3 Z 1 bis 5 

genannten Dezügc (ausgeOClnren die sonstigen IJezügc nach 5 67 EStG 

19721, vel~ert um dic im § 16 l\bs. 1 Z 3 bis 5 EStG 1972 genannten 

Ileiträge. 

§ 39. (1) -...----.. 

(2) _ ---... 

(3) Die Dienstbezüge sind um die im § 16 Abs. 1 Z 3 bis S EStG 1972 

genannten I:-eiträge zu kUrzen. InsO\\'Cit die verbleibenden Teile der 

Dienstbezüge, zuzüglicll der anteilmäßig fUr die Dauer des Präsenzdien

stes 9ebUhrenden sonstigen DczUge, insgesamt vermindert um die darauf 

entfallende Lohnsteuer, einen Betrag ergeben, der - auf einen Tag des 

Priisenzdienstes \lIllJerechnet - die Il6he der Pauschalentschädigun<) nach 

5 3G I;l:.s. 1 nicht erreicht, gebührt auf JI.ntrug eine Entschi.idigung in 

dieser Höhe. Die Entschädigung gebührt nicht, \o,'Cnn sie insgesamt 30 S 

nicht ill>::!rsteigt. Ergeben die verbleibenden Teile der Dienstbezüge 

hingegen einen IJetrag, der - auf einen Tag des Präscnzdienstes UlnJe

rechnet - G,5 vII des im § 36 l.hs. 1 gen<:mntcn Gehaltsansatzes, ein

schließlich allfälliger Teuerungszulagen, ilbcrstcigt, so gebühren 

diese Teile der Dienstbezüge nur bis ZU dieser Il6ln. 

(4) \''chrpflichtigc, die in einern der im /\bs. 1 Z 1 bis 3 genannten 

Dienstverhältnisse stehen, dancbcn aber auch einern der in den 55 37 

und 3B genannten Personcnkreise angehören, gebtihrt inSO'weit auch eine 

Entschädigung nach der fUr diese Pcrsoncnkreise geltenden Regelung, 

als die Fortzahlung der Dienstbezüge, gekürzt um die im 5 16 l\bs. 1 

Z 3 bis S EStG 1972 genannten Dcitriige, 6, S vII des im 5 36 1'.bs. 1 

genannten Gchaltsansatzes, einschließlich allfälliger Teuerungszula

gen, pro Tag nicht erreicht. 

-10"... Entwurf: 

§ 37. (1) __ _ 

(2) _ ~ 

(31 Einkanren im Sinne des l\bs. 1 sind die im 5 26 Jlbs. 3 Z 1 bis S 

genannten IJezüge (ausgcOCInren die sonstigen Dczüge nach 5 67 EStG 

198&), velmindert um die im § 16 l\bs. 1 Z 3 bis 5 EStG 1900 genannten 

Dciträge. 

§ 39. (1)- _ 
(2) ___ 

(3) Die Dienstbezüge sind um die im S 16 Abs. 1 Z 3 bis S :EStG 198B 

genannten Ileiträge zU kUrzen. InsO\\'eit die verbleibenckn Teile der 

Dienstbezüge, zuzüglich der anteiln~ßig für die Dauer des Präsenzdien

stes gebührenden sonstigen Dczilge, insgesamt velmindert um die dariluf 

entfallende Lohnsteuer, einen Betrag ergeben, der - auf einen Tag des 

Präsenzdienstes ullryerechnet - die Il6he der l'uuschalentscMdigung nach 

§ 36 Ibs. 1 nicht erreicht, gebührt auf /\ocrag eine Entschädigun<] in 

dieser lIöhe. Die Entschädigung gebührt nicht, \o,'Cnn sie insgesamt 30 S 

nicht übersteigt. Ergeben die verbleibenden Teile der Dienstbezüge 

hingegen einen IJecrag, der - auf einen Tag des l'l·äsenzdienstes UIl>Je

rechnet - 6,5 vII des bn § 36 1-bs. 1 genanntcn Gehaltsansatzes, ein

schließlich allfälliger TeueL"Ungszulagen, übersteigt, so gebUhren 

diese Teile der Dienstbezüge nur bis ZU dieser 116m. 

(4) l\'ehl1)flichtige, die in einem der im l\bs. 1 Z 1 bis 3 genannten 

Dienstverhältnisse stehen, daneben aber .:luch einem der in den 5§ 37 

und 30 geni:!llnten Pcrsoncnkreise angehören, '1cbührt inso ... 'Cit auch eine 

Entschädigung nuch der für diese Pcrsoncnkreise geltenden r,cgelung, 

als die I'ortzahlung der Dienstbezüge, gekUrzt um die im § lG l\bs. 1 

Z 3 bi5 5 EStG 1900· genü/lnten Dciträge, G,S vII des im 5 36 /\bs. 1 

genannten Gchaltsansatzes, einschließlich allfälliger Teuerungszula

gen, pro Tag nicht erreicht. 
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Geltende Fassunß: 

§ 40. (1)_...:....,. 

(2) Im Falle der Fortzahlung der Dienstbezüge nach Abs. 1 gebührt 

auf Antrag in~it eine Entschädigung, als die um die im § 16 Abs. 1 

Z 3 bis 5 EStG 1972 genannten Beiträge gekürzten Dienstbezüge, zuzüg

lich der anteilmäßig für die Dauer des Präsenzdienstes gebührenden 

sonstigen Bezüge, insgesamt vermindert um die darauf entfallende Lolm

steuer, einen Betrag ergeben, der - auf einen Tag des Präsenzdienstes 

un:Jerechnet - die Höhe der Pauschalentschädigung nach § 36 Jlbs. 1 

nicht erreicht. Die Entschädigung gebührt nicht, ,,"'ann sie insgesamt 

30 S nicht übersteigt. 

-"1--1- Entwurf: 

§ 110. (1) -----
(2) Im Falle der Fortzahlung der Dienstbezüge nach Abs. 1 gebührt 

auf Antrag insoweit eine Entschädigung, als die um die im § 16 Abs. 1 

Z 3 bis 5 EStG 1988' genannten Beitr~ge gekürzten Dienstbezüge, zuzeg

lich der anteilmäßig für die Dauer des Präsenzdienstes gebührenden 

sonstigen Dezüge, insgesamt vermindert um die darauf entfallende lolm

steuer, einen Betrag ergeben, der - auf einen Tag des Präsenzdienstes 

un:Jerechnet - die Höhe der Pauschalentschädigung nach § 36 Pbs. 1 

nicht erreicht. Die Entschädigu.'lg gebührt nicht, wenn sie insgesamt 

30 S nicht übersteigt. 182/M
E
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Geltende Fa33un~: 

§ 43. Wer den im § 9 1Ibs. 3, § 34 oder § .:1 Ilbs. 3 letzter Satz 

festgelegten Pflichten zuwiderhandelt oder in den Fällen der §§ 9, 32, 

34 oöer 41 unwahre ooer unvollständige Angaben /lOcht, begeht, SOfClOl 

diese Tat nach den geltenden Gesetzen nicht strenger zu bestrafen ist, 

eine Verwaltungsllbertretung und ist mit C..eldstrafe bis zu 3 000 S, im 

Falle der Ur.einbringlichkeit mit Arrest bis zu eine~ Monat zu bestra

fen. 

§ 47 a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestinmungen anderer 

Bundesgesetze vet'l~iesen wird, sind diese in ihrer jm,'Cils geltenden 

Fassung zu verstehen. 

-1'2- Entwurf: ., 

§ 43. \'ler den im § 9 1Ibs. 3, 5 34 oder § 41 Ilbs. 3 letzter Satz 

festgelegten Pflichten zuwiderhandelt oder in den Fällen der §§ 9, 32, 

34 oder 41 unwahre oder unvollständige Angaben nacht, begeht, sofern 

diese Tat nach den geltenden Gesetzen nicht strenger zu bestrafen ist, 

eine VeJ;1.oaltungsübertretung und ist mit C..eldstrafe bis zu 3 000 S. ;::u 

bestrafen. 

Veno'Cisungen auf andere Dundesgc:setze 

§ 47 a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf ßestinmungen anderer 

Bundesgesetze vct'l~iesen wird, sind diese in ihrer jm,'Cils geltenden 

Fassung zu verst~. 

i· 
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